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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Veränderungssperre „Otto -von -Guericke -Straße“, WI 105  
Stadtgebiet zwischen A 391, Frankfurter Straße, Theodor-Heuss-Straße, Fabrikstraße und 
ehemaligem Bahngelände 
Satzungsbeschluss 
 
 
„Für das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet, das in Anlage 2 dargestellt ist, wird gem. §§ 14 ff. 
Baugesetzbuch (BauGB) die als Anlage beigefügte Veränderungssperre für zwei Jahre als 
Satzung beschlossen.“ 
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Für das Stadtgebiet zwischen A 391, Frankfurter Straße, Theodor-Heuss-Straße, Fabrikstraße 
und ehemaligem Bahngelände trat am 29. Juni 2012 der Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-
Straße-Südost“, WI 87, in Kraft. Mit Urteil vom 18. April 2013 wurde er vom Oberverwaltungsge-
richt Lüneburg wegen Abwägungsmängeln für unwirksam erklärt. 
 
Am 18. Juni 2013 hat deshalb der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 105, beschlossen. Dieser Be-
bauungsplan WI 105 verfolgt die gleichen Planungsziele wie der zuvor aufgestellte Bebauungs-
plan WI 87. Der vom OVG Lüneburg beanstandete Fehler soll dabei in geeigneter Weise beho-
ben werden.  
 
Wesentliches Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes für nicht zentrenrelvanten 
großflächigen Einzelhandel, wobei die Ziele und Maßgaben des Zentrenkonzeptes Einzelhandel 
umgesetzt werden sollen. Das bestehende SB-Warenhaus soll in seinem Bestand gesichert 
werden. Ferner soll die ehemalige Bahntrasse als öffentliche Grünfläche festgesetzt werden mit 
dem Ziel, hier eine Freizeitverbindung mit einem Geh- und Radweg anzulegen.  
 
Am 28. Oktober 2013 ging ein Bauantrag für die Nutzungsänderung einer Teilfläche des Däni-
schen Bettenlagers, Otto-von-Guericke-Straße 5, bei der Verwaltung ein. Auf einer Bruttofläche 
von 362 m² soll eine Apotheke mit einer Verkaufsfläche von 213,5 m² eingerichtet werden. 
Gleichzeitig ging ein Bauantrag für die dazugehörigen Werbeanlagen ein. Diese Vorhaben wi-
dersprechen den Zielen des Bebauungsplanes WI 105. Gemäß „Standortkonzept Zentrale Ver-
sorgungsbereiche, Zentrenkonzept Einzelhandel, Ergänzung 2010“, gehören die Sortimente 
„Arzneimittel, medizinische Produkte“ zu den zentrenrelevanten Sortimenten in Braunschweig. 
Sie sollen deshalb in den Sondergebieten für nicht zentrenrelevanten großflächigen Einzelhan-
del ausgeschlossen werden.  
 
Nach Inkrafttreten der Veränderungssperre ist deshalb eine Ablehnung der Anträge für die Apo-
theke und die dazugehörigen Werbeanlagen vorgesehen.  
 
Für Vorhaben, die den Planungszielen nicht widersprechen, kann eine Ausnahme von der Ver-
änderungssperre erteilt werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Veränderungssperre „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 105, als 
Satzung zu beschließen. 
 
Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG. 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2: Satzung einschließlich Geltungsbereich der Veränderungssperre 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Leuer 
 
 















 
 Anlage 2 
 Stand: 4. Dezember 2013 
 
 
 
 


 
Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre vom   
für den Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Otto-von-Guericke-Straße WI 105 
 
Auf Grund des § 14 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012  (Nds. GVBl. S. 589), hat der 
Rat der Stadt Braunschweig am ................................ diese Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
Stand Rechtsgrundlagen: 6. September 2013 
 
§ 1 Für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet hat der 


Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner Sit-
zung am 18. Juni 2013 die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes beschlossen. Zur Sicherung der 
Planung wird für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre angeordnet. 


 
§ 2 Von der Veränderungssperre ist das Stadtgebiet 


zwischen A 391, Frankfurter Straße, Theodor-
Heuss-Straße, Fabrikstraße und ehemaligem 
Bahngelände betroffen. 
 
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschrie-
bene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der ei-
nen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz 
umrandet. 


 
§ 3 In dem von der Veränderungssperre betroffenen 


Gebiet dürfen 
 


1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; 


 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 


Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 


 


 § 4 Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt 
Braunschweig. 


 
 
§ 5 Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-


rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Stadt Braunschweig 
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte be-
gonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsar-
beiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 


 
 
§ 6 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung 


im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft. 
 
Die Geltungsdauer beträgt zwei Jahre. 


 
 
 
 
 
Braunschweig, den  Stadt Braunschweig 
 Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 I. V. Leuer 
 Stadtbaurat 
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